
39. Entscheid vom 22. Januar 1876 in Sachen der

Basler Handelsbank gegen die Eisenbahngesell¬

schaft Bern-Luzern.

A. Der Beschluß vom 11. v. M. ging dahin, es sei das

Liquidationsbegehren der Basler Handelsbank einer Versamm¬

lung aller Titelinhaber des Anleihens vom 22. September 1873

zur Entscheidung vorzulegen.

B. Diese Versammlung fand am 11. d. M. statt. Von den

10,000 Partialobligationen, in welche das Anleihen zerfällt,

waren 7,620 vertreten und es stimmten von denselben 6,977

für und 639 gegen das Begehren der Handelsbank.

C. Mit Eingabe vom 15. d. Mts. suchte die Direction der

Bern-Luzern Bahn für den Fall, als die Gläubigerversammlung

die Liquidation der Bahn beschließen sollte, dafür nach, daß

ihr nach Mitgabe des Art. 17 des Bundesgesetzes vom 24. Juni

1874 über die Zwangsliquidation von Eisenbahnen eine Frist

von sechs Monaten bestimmt werde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nachdem die Mehrheit der bei der Versammlung vom

18. ds. Mts. vertretenen Summen die Liquidation der Eisen¬

bahn Bern-Luzern beschlossen hat, ist der Bahngesellschaft gemäß

Art. 17 des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1874 eine Frist an¬

zusetzen, binnen welcher sie die Gläubiger zu befriedigen hat,

unter der Bedrohung, daß im Unterlassungsfalle nach Ablauf

der Frist die Bahn versteigert und die Liquidation angeordnet
würde. Berücksichtigt man nun, daß diese Frist nach der citirten

Gesetzesstelle bis auf sechs Monate betragen soll und aus zu¬

reichenden Gründen auf 12 Monate erstreckt werden kann, so

scheint es dem Willen des Gesetzgebers zu entsprechen, daß, wo

nicht ausnahmsweise Verhältnisse eine Abkürzung erfordern, die



Frist erstmals auf sechs Monate angesetzt wird. Wie aber dem

Bundesgerichte die Competenz zusteht, eine kürzere Frist zu be¬

stimmen, so muß dasselbe unzweifelhaft auch als befugt erachtet
werden, die Gestattung der sechsmonatlichen Frist an die Bedin¬

gung zu knüpfen, daß nicht inzwischen bei der Bahngesellschaft

Verhältnisse eintreten, welche im Interesse der Gläubiger eine

sofortige Liquidation erfordern. Hievon ausgegangen ist der
Eisenbahngesellschaft Bern-Luzern zwar eine sechsmonatliche Frist

zur Befriedigung der Obligationsgläubiger einzuräumen, dieselbe
aber von der Bedingung abhängig zu machen, daß der Betrieb

der Bahn während dieser Frist fortdauere und nicht durch die

Einstellung desselben eine sofortige Liquidation im Interesse

der Gläubiger nothwendig werde.
2. Im Ferneren versteht sich von selbst, daß die sechsmonatliche

Frist überhaupt nur mit Rücksicht auf das gegenwärtige Liqui¬

dationsbegehren, beziehungsweise den Beschluß der Obligations¬

inhaber vom 18. d. Mts. gewährt wird, die Liquidation der

Bern-Luzern Bahn daher auch dann sofort angeordnet werden

muß, wenn die Gesellschaft ausdrücklich ihre Insolvenz selbst

erklären oder für eine andere Schuldverbindlichkeit nach dem ge¬

wöhnlichen Verfahren bis zur Pfändung oder bis zum Concurse

betrieben werden sollte (Art. 19 des cit. Ges.).

Kosten3. Was die über das Liquidationsbegehren erlaufenen

betrifft, welche vorläufig von der Basler Handelsbank gedeckt

worden sind, so hat die Eisenbahngesellschaft dieselben der ge¬

nannten Bank zu ersetzen, da durch Nichtbezahlung des fälligen

Zinses das ganze Verfahren von ihr verschuldet wordenist.

Demnach hat das Bundesgericht
beschlossen:

Der Eisenbahngesellschaft Bern-Luzern wird, unter den in Er¬

wägung 1 und 2 enthaltenen Vorbehalten, eine mit dem 18. Heu¬

monat d. J. ablaufende Frist angesetzt, binnen welcher sie den

von dem Anleihen vom 22. September 1873 mit 30. Novem¬

ber 1875 verfallenen Zins den Gläubigern zu bezahlen hat,

unter der Bedrohung, daß im Unterlassungsfalle nach Ablauf der

Frist die Bahn versteigert und die Liquidation angeordnet würde.


